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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1977

Norm

StGB §121

StGB §310

Rechtssatz

Berechtigtes privates Interesse ist ein solches, das über das bloße Interesse der Geheimhaltung hinausgeht.

Entscheidungstexte

12 Os 15/77

Entscheidungstext OGH 24.03.1977 12 Os 15/77

Veröff: SSt 48/21 = EvBl 1977/199 S 441

13 Os 174/81

Entscheidungstext OGH 28.01.1982 13 Os 174/81

Vgl; Beisatz: (Schon) auf Grund Art 26 B-VG besteht für jedermann ein berechtigtes privates Interesse daran, daß

ohne seinen Willen niemand erfährt, in welchem Sinn er sein Wahlrecht ausgeübt hat, unabhängig davon, ob aus

der Offenbarung des Wahlgeheimnisses dem Wähler selbst oder einen anderen ein sonstiger Nachteil erwachsen

kann. (T1) Veröff: SSt 53/4 = EvBl 1982/149 S 468
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